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Vergabe von Krediten und durch Sub
ventionen für hochriskante Projekte. 

Einige heftig umstrittene Fragen 
zwischen Parlament und Europä
ischem Rat ließen sich durch einen 
übergreifenden Kompromiss klären. 
So soll sich die Vergütung nach wie 
vor aus den Gehältern im antragstel
lenden Land ergeben. Zuschläge, die 
Forscherinnen und Forscher auch in 

ärmere Regionen locken könnten, 
sind vom Tisch. Dafür soll mehr Geld 
zur Verfügung stehen, um Antragstel
lern aus diesen Regionen den Zugang 
zu Fördermitteln zu erleichtern, bei
spielsweise durch eine Vorprüfung ih
rer Anträge oder die Möglichkeit, sich 
Konsortien nach einem erfolgreichen 
Antrag anzuschließen. 

Bisher haben der Ausschuss der 
Ständigen Vertreter der Mitglieds
staaten und der Parlamentsausschuss 
für Industrie, Forschung und Ener

gie den Vorschlägen zugestimmt. 
Das Europäische Parlament stimmte 
darüber in der letzten Plenarsitzung 
der laufenden Legislaturperiode ab.3) 
Sobald sich das Ende Mai zu wäh
lende EUParlament konstituiert, gilt 
es vor allem, das Budget von Horizon 
Europe im nächsten Finanzplan der 
Europäischen Union für die Jahre 2021 
bis 2027 festzulegen – und die Details 
des wissenschaftlichen Programms 
auszuarbeiten. 

Kerstin Sonnabend
3)  Diese fand vom 15. bis 18. April in Straßburg statt – 

nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe. 

Doktor (FH)? 
Die Pläne für ein Promotionsrecht für Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen 
stoßen auf Kritik der führenden deutschen Universitäten.

Die Landesregierung von Nordrhein
Westfalen plant im Rahmen eines 
neuen Hochschulgesetzes auch ein 
Promotionsrecht für Fachhochschu
len (FH) bzw. Hochschulen für an
gewandte Wissenschaft (HAW).1) Ein 
Vorschlag sieht vor, das bestehende 
Graduierteninstitut für Angewandte 
Forschung der Fachhochschulen in 
NRW (GI NRW) in ein Promoti
onskolleg zu überführen. Dessen 
Fachbereichen könnte dann nach 
qualitätsgeleiteter Prüfung durch 
den Wissenschaftsrat vom Land das 
Promotionsrecht verliehen werden.

Bislang bietet nur das hessische 
Hochschulgesetz ein Promotionsrecht 
für Fachhochschulen. Das ist aber nur 
befristet für solche Fachrichtungen 
möglich, die eine „ausreichende For
schungsstärke“ vorweisen können.2)

Auf die neuen Vorschläge aus 
NRW haben die beiden Verbünde 
führender Universitäten in Deutsch
land, „German U15“ und „TU9 – Ger
man Universities of Technology“ mit 
Sorge reagiert. Sie warnen vor einer 
Zersplitterung des Hochschulsystems.  
Universitäre Promotionen sind ein 
Markenzeichen des deutschen Wis
senschaftssystems. Sie genießen welt
weit höchstes Ansehen und eröffnen 
beste Perspektiven für Karrieren in 
Wissenschaft, Forschung und Ent
wicklung. Diese Vorteile müssen auch 
für die vielen talentierten FHAbsol
ventinnen und Absolventen erhalten 
bleiben“, betont der stellvertretende 

Vorsitzende von German U15, Georg 
Krausch. Der Physiker ist Präsident 
der JohannesGutenbergUniversität 
Mainz. Er verweist auf die funktionie
renden kooperativen Modelle, welche 
Universitäten gemeinsam mit ihren 
Partnern an den Fachhochschulen 
geschaffen haben. „Eine eigenstän
dige FHPromotion würde hingegen 
zum Aufbau teurer Doppelstrukturen 
führen“, warnt Krausch.

„Eine Promotion ist ein Nachweis 
für höchste wissenschaftliche Qualität 
und nicht für das Durchlaufen einer 
bestimmten Hochschulart“, sagt da
gegen Martin Sternberg, Vorstand des 
Graduierteninstituts NRW. Er betont 
den Kompromisscharakter des vorge
schlagenen neuen Promotionsrechts: 
„Anders als bei den Universitäten 
wird das Promotionsrecht nicht bei 
jeder einzelnen Fakultät liegen, son
dern bei der hochschul übergreifenden 
Einrichtung.“

Die DPG hatte sich bereits 2008 
in einer gemeinsamen Erklärung mit 
der Konferenz der Fachbereiche Phy
sik (KFP) gegen eine Ausweitung des 
Promotionsrechts auf Fachhochschu
len ausgesprochen.3) „Ich halte die 
FHPromotion für eine strategische 
Fehlentwicklung“, sagt DPGPräsident 
Dieter Meschede. „FHs und Universi
täten haben verschiedene Aufgaben, 
und die wichtige Aufgabe der FHs 
wird noch immer häufig unterschätzt. 
Insbesondere die Promotion – die für 
mich klar zum Studium zählt – soll 
aber die Befähigung zum eigenstän
digen wissenschaftlichen Arbeiten do
kumentieren, die ich nicht als Aufgabe 
der FHs erkennen kann.“

Umfragen für die aktuelle DPG
Promotionsstudie zeigen, dass Pro
motionsverfahren, bei denen Uni
versitäten mit Fachhochschulen zu
sammenarbeiten, in der Physik nur 
relativ selten vorkommen.4) Auf die 
Frage, an welcher Institution sie tat
sächlich ihre Promotion durchfüh
ren, antworteten nur 0,4 Prozent der 
rund 2000 Befragten mit „Fachhoch
schule / Hochschule für angewandte 
Wissenschaften“.

Alexander Pawlak

1) www.mkw.nrw/hochschule-und-forschung/hoch-
schulen/hochschulgesetz

2) Details unter https://bit.ly/2Gg3Sth

3) Gemeinsame Erklärung von DPG und KFP zur Aus-
weitung des Promotionsrechts auf Fachhochschulen 
(Mai 2008):  https://bit.ly/2KpM6rv

4) Die Promotion in der Physik in Deutschland – eine 
Studie der DPG (März 2019): https://bit.ly/2DknhYb
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